
Wie bereit« in de» o .a. Beseheid festgestellt, handalt «« «leb 
bei der Arisierung da« ünternebaene im Jahre 1936» durch den auch 
der Ehegatte der Antragetellerin eeinen Gesellschaftsanteil ein
büßte, um eine ntziebung feststellbarer Vermögenegegenstände. 
per Anapruch auf Wiedergutmachung dlaaaa Schadana kann gern* $ 3 
BIO in dieaem Verfahren keine Bertiokaichtigung finden, da ea «leb 
bei dieaem Vorgang um einen Tatbestand hsndslt, dar «einer lischte-
natur nach unter die besonderen rückeretattungereehtlichen Vor
schriften fallt* Auch etwaig« butzungseehäden können in dieaem 
Verfahren keine Berücksichtigung finden» dann amen di««« Schäden 
sind in den rückeratattungarechtliehen Vorschriftan ebschließend 
geregelt• 

All« Ansprüche auf Wiedergutmachung derartiger Schäden sind aus
schließlich naoh dem Bundesrückeretattungagesetz zu verfolgen, 
für deren XUrchführung die hiesige Dienststelle «1« £ntSchädi
gung« b «hör de nicht zuständig i s t . 

Inwieweit sin solchsr BUokeretattunge anapruch bai den dafür zu
ständigen Behörden heut« noch realieierbar l«t oder nicht, ist 
in dem hier anhängigen iaateohädigungaverfahren nach dam Bundee-
entaehädlgungageaats ohne Bedeutung, 

Die CoatenentScheidung beruht auf § 207 BIG. 
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